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Gestaltungsbeirat der Stadt Offenburg  

Sitzung am 14.12.2016 
 
TOP 1  Neubau Finanzamt 
Bauherr:   Land Baden-Württemberg 
Architekt:  Harter + Kanzler Architekten, Freiburg  
   
 
Bewertung und Empfehlung:  
 
Für das Areal des zukünftigen Finanzamtes haben die Architekten eine überzeugende 
städtebauliche Lösung entwickelt. Unter den Vorgaben der topografischen Situation, der 
Einfügung in die heterogene Randbebauung -besonders im Kontext mit den denkmal-
geschützten Gebäuden-  sowie der sinnvollen Bildung von Bauabschnitten erscheint die 
Anlage überraschend selbstverständlich. Begrüßt wird die Bildung des ersten Bauab-
schnittes als abgeschlossene Einheit im Eckbereich unmittelbar an der Zellerstrasse. 
Eine „Torso-Qualität“ ist hierdurch nicht gegeben, auch wenn über einen längeren Zeit-
raum nur der erste Bauabschnitt realisiert werden kann. 
Der Übergang des „schwebenden Baukörpers“ in Fortsetzung der Blockbebauung in der 
Zellerstrasse sollte bezüglich der Anschlüsse und Körperhaftigkeit überdacht werden. 
Das Gebäude sollte dort mehr auf dem Boden stehen. Die Eingangssituation ist aller-
dings überzeugend gelöst. 
Die vorgeschlagene Architektursprache ist zeitgemäß und angenehm zurückhaltend, 
ganz dem Nutzen des Gebäudes als öffentlicher Verwaltungsbau entsprechend. 
Es fügt sich damit städtebaulich und stadtgestalterisch überzeugend in den städtebauli-
chen Kontext ein. Überprüft werden sollten die Anschlussfugen der einzelnen Baukör-
per bis hin zu trennenden Glaselementen. Bei dieser klassisch klaren Fassade ist die 
Ausarbeitung im Detail von besonderer Bedeutung. Der Vorschlag einer wertigen Stein-
fassade mit den klassischen Anschlüssen kann zu dieser hier angemessenen Qualität 
mit langer Dauerhaftigkeit führen. 
Außenraum: 
Die Lage und Höhenlage des Fußweges parallel zur Rammersweierstraße wird städte-
baulich und freiräumlich ein wichtiges Element innerhalb der parkartigen Gesamtanlage 
werden. 
Im Hinblick auf die Höhenunterschiede von Norden nach Süden und Osten von ca. 1.50 
m im Bestand und die zur Verfügung stehende Breite für einen Grünzug von ca. 16 bis 
20 m an der Engstelle (BA 1 und BA 3) ist hier eine belastbare Freianlagenplanung für 
die Wegetrasse von Anbeginn an notwendig.  
Der Umgang mit der Einbindung der Stützwand entlang der Rammersweierstraße ist 
darzustellen. Der Freiraum an der Zeller Straße ist ebenso elementar für die Gestaltung 
der Vorzone und dem anschließenden offenen Osthof. Hier liegt die Zufahrt für die ge-
plante Tiefgarage am Übergang zur Wohnbebauung Zellerstraße / Friedrichstraße. Es 
sollte frühzeitig die Abfahrt bezüglich künftiger Lärmemissionen untersucht werden.  



Der Gestaltungsbeirat empfiehlt  dem Bauherrn ausdrücklich eine Beauftragung der 
Freiraumplanung bereits in der Vorentwurfsphase, um die Schnittstellenplanung und 
Höhenthematik, insbesondere im Hinblick auf eine bauabschnittsweise Erstellung, fach-
lich adäquat zu betreuen. 
Eine Wiedervorlage im Zusammenhang mit der noch zu entwickelnden Außenanlagen-
planung und Detailplanung der Fassaden wird gewünscht. 
 

Wiedervorlage im Gestaltungsbeirat:         ja    nein  

 

 

Offenburg, den 14.12.2016 

 

 

Dr. Ing. Eckart Rosenberger 
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